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Neu: Angaben und Fragen auf Deckblatt die angepasst 

oder Neu hinzugefügt wurden. 

 

 

 

 

Bei Eröffnung eines neuen Erhebungsjahres werden die Angaben des letzten Jahres 

übernommen. Haben Sie Ihre Firmenform oder Praxisform geändert, können Sie dies ändern. 

 

Geheimnummer aus referenzierten Fragebogen: 

Praktizieren Sie nicht auf eigene Rechnung und können deshalb den Fragebogen nicht ausfüllen. 

Geben Sie hier die Geheimnummer an in deren Ihre Daten enthalten sind. 

 

Firmenform: Bei der Firmenform geben Sie an, in welcher juristischen Form Ihre Praxis organisiert 

ist.  

 

Praxisform: Bei der Praxisform geben Sie an, ob Sie alleine oder mit anderen Ärzten 

zusammenarbeiten. Bei dieser Antwort bitten wie Sie, keine von Ihnen angestellten Ärzte 

mitzuzählen. Ausser Sie Führen oder Leiten ein Institut/AG hier werden die angestellten Ärzte 

erfragt. 
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Bei Fragen mit Auswahl „Ja/Nein“ ist eine Folgefrage mit Angaben zu beantworten. 

 

  

 

Antworten Sie mit „Nein“, erscheint bei der Folgefrage das auszufüllende Kästchen in grau. 

Hier können Sie keine Angaben tätigen. 

 

 

 

 
 

 

Informationen über Gemeinschaftspraxen / Gruppenstrukturen 

 

Gruppenpraxen entsprechen einem Trend. Immer mehr Ärztin- 

nen und Ärzte sind in einer Gruppenpraxis tätig. Die Form, in 

welcher Gruppenpraxen juristisch ausgestaltet sind, unterschei- 

det sich aber von Fall zu Fall. Nachdem auch die gesundheits- 

rechtlichen Grundlagen von Kanton zu Kanton verschieden sind, 

gibt es kaum standardisierte Formen der Zusammenarbeit. 

Und weil die Ausgestaltung so individuell ist, führt das Ausfüllen 

der RoKo-Fragebögen bei Gruppenpraxen immer wieder zu 

vielen Fragen. 

 
Wenn Sie oder Ihr Treuhänder beim Ausfüllen des Fragebo- 

gens bzw. bei der Aufteilung der Daten Fragen haben, helfen 

wir Ihnen gerne weiter. Gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 
1. Lesen Sie die RoKo-Wegleitung durch und führen Sie anschlies- 

send pro Ärztin/Arzt die Online-Erhebung durch bzw. füllen 

Sie pro Person den Papier-Fragebogen aus. Die in der RoKo 

nachgefragten Daten der Praxis sollten auf die in der Grup- 

penpraxis tätigen Ärztinnen und Ärzte aufgeteilt werden. 

 
2. Nehmen Sie mit Ihrem Treuhänder Kontakt auf und klären 

Sie, ob er die Erfassung der RoKo-Daten für Sie übernehmen 

kann. 

 
3. Falls Sie Fragen haben, nehmen Sie oder Ihr Treuhänder 

Kontakt mit der Hotline der Ärztekasse auf: 044 436 17 25. 

4. Die Mitarbeitenden der Hotline können Ihnen allenfalls direkt 

weiterhelfen. Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden 

können, nimmt die Hotline Ihre Kontaktdaten auf und bittet 

die RoKo-Beratungsstelle für Gruppenpraxen, sich mit Ihnen 

in Verbindung zu setzen. 

 
5. Die Beratungsstelle wird von der Ärzteorganisation 

hawadoc AG, welche auch das Trustcenter hawatrust 

betreibt, im Auftrag der Ärztekasse betrieben. 

 
6. Sie oder Ihr Treuhänder werden gemäss den von Ihnen 

bekannt gegebenen Kontaktdaten von kompetenten Mitarbei- 

tenden der hawadoc AG kontaktiert. Die Mitarbeitenden 

der hawadoc AG können Sie in allen drei Landessprachen 

beraten. 

 
7. Die Beratungsleistung der hawadoc AG ist für Sie im Rahmen 

einer regulären Beratung kostenlos (Aufwand von bis zu 

2 Stunden pro Erhebungsjahr). Falls Sie eine aufwändigere 

Beratung brauchen, wird die hawadoc AG Sie rechtzeitig 

darauf hinweisen, dass weitergehende Beratungen kosten- 

pflichtig sind. 
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Ergänztes Ampelsystem  

 

  

 

 

Das Jahr ist noch nicht vollständig ausgefüllt. 

Um in den Statistiken berücksichtigt zu 

werden, müssen mindestens die markierten 

Felder ausgefüllt sein 

 

 

 

 

Im Kapitel Leistungsangaben die Fragen L13 

und L14 beantworten. 

 

 

 

 

Das Jahr ist komplett ausgefüllt und kann als 

komplett markiert werden. 

MAS noch unvollständig ausgefüllt. Füllen Sie 

dazu die entsprechend „blau“ markierten 

Felder unter dem Kapitel Finanzdaten aus. 

 

 

 

 

Das Jahr ist komplett ausgefüllt und kann als 

komplett markiert werden. Dadurch wird es 

in den Statistiken mitberücksichtigt. 

 

 


